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Aus den Sektionen

Sektion Bern

Bekanntmachung für Führer

von landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen

Gemäss Bundesvorschriften ist zum Führen von
landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen auf öffentlichen
Strassen ein Führerausweis erforderlich. Das
Mindestalter beträgt 14 Jahre. Der Führerausweis für
landwirtschaftliche Motorfahrzeuge (Kategorie G)

wird erteilt, wenn der Bewerber eine vereinfachte
theoretische Führerprüfung abgelegt und bestanden
hat.

Zur Prüfung berechtigt sind Bewerber, die im Jahre
1978 das 14. Altersjahr erreichen (Jahrgang 1964).

Die Kandidaten werden durch Instruktoren des SVLT

bzw. des Bernischen Traktorenverbandes über die
Verkehrsvorschriften und Signale unterrichtet. Die

Instruktion erfolgt amtsbezirksweise an zwei
Halbtagen, die in der Regel mindestens 14 Tage
auseinanderliegen. Unmittelbar nach Abschluss der Instruktion

werden die Kandidaten durch amtliche Experten

geprüft. Nach bestandener Prüfung und erreichtem
14. Altersjahr wird ihnen ein Führerausweis der
Kategorie G erteilt.

Die Gebühr für die Theorieprüfung beträgt Fr. 10.-,
und pro Prüfung werden zusätzlich Fr. 5.—

Deplacementskosten erhoben. Für die Bearbeitung des
Gesuches und die Ausstellung des Führerausweises
werden Fr. 20.— verrechnet. Der Traktorenverband
wird für die Instruktion (inklusive Material) einen

Unkostenbeitrag von Fr. 20.— erheben.

Bewerber, die an den gemeinsamen Kursen nicht
teilnehmen, haben sich dem ordentlichen Prüfungsverfahren

zu unterziehen und damit die normalen
Gebühren zu entrichten.

Die Anmeldungen zu den Kurzen müssen schriftlich

bis spätestens 9. Januar 1978 an das Expertenbüro

für das Motorfahrzeugwesen des Kantons Bern,

Schermenweg 9, 3001 Bern / Postfach 1367, erfolgen.
Jugendliche der Jahrgänge 1963, 1962, 1961, 1960

und 1959, die noch keinen Führerausweis besitzen

(der Führerausweis für Motorfahrräder berechtigt

nicht zum Führen landwirtschaftlicher Motorfahrzeuge),

haben zum Erwerb des Führerausweises der
Kat. G ebenfalls eine vereinfachte theoretische
Führerprüfung abzulegen. Sie können an den oben

erwähnten gemeinsamen Kursen teilnehmen. Bisherigen

Führern landwirtschaftlicher Motorfahrzeuge, d.

h. solchen, die das 18. Altersjahr vor dem 1.1.1977

vollendet haben und die nicht im Besitz eines
Führerausweises sind, wird der Führerausweis ohne
Prüfung abgegeben, sofern sie sich bis 1.1.1982 darum
bewerben.

Bern, 1. Dezember 1977

Expertenbüro
für das Motorfahrzeugwesen
des Kantons Bern

Direkt
obFobrik

lito-
Heubelüftungs -

Uentilntnren
Für jeden Betrieb die massgerechte
Lösung aus dem umfassenden
Heubelüftungs-Typenprogramm von
UCO. Und ab sofort erhalten Sie die
in der Schweiz meistgekauften
Heubelüftungs-Ventilatoren noch

preisgünstiger direkt ab
Fabrik I Verlangen Sie
eine unverbindliche Of-
{crte bei

LIGGEIN!STOPFER AG
Wülffingerstr. 276, 8408 Winterthur

Telefon 052 251421
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